
Der Bundesnrinister Berlin. 18. Oktober 2011

Liebe Soldatinnen und Soldaten,

l iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die personelle Neuausrichtung der Bundeswehr zielt auf Einsatzausrichtung, Effi-

zienzsteigerung und Verschlankung. Daraus leiten sich auch die personellen Ziele

einer Verjüngung des Personalkörpers, der Professionalisierung und der Reduzie-

rung von Personalumfängen ab. Diese Veränderungen werden also jeden angehen

und betreffen, der in der Bundeswehr Dienst leistet'

Dieses Reformbegleitprogramm ist eine spezifische Antwort auf eine konkrete Her-

ausforderung. Es integriert und verbindet deshalb Maßnahmen, die zur sozialverträg-

lichen Gestaltung der Reform beitragen mit solchen, die eine schnelle Anpassung

des einsatzorientierten Personalkörpers ermöglichen. Wesentliche Elemente sind

insbesondere gestaltende Hilfen und lnitiativen, begleitet von Maßnahmen zur Wei-

terbeschäftigung in der Bundeswehr sowie innerhalb und außerhalb des öffentlichen

Dienstes und abgestuften Instrumenten zur Personalanpassung.

Die Gleichstellungsbeauftragten wurden im Vorfeld, die Beteiligungsgremien habe

ich heute über meine Entscheidung informiert und um Beteiligung gebeten' In diesem

Rahmen. aber auch während des Gesetzgebungsverfahrens, das für eine große Zahl

der einzelnen Maßnahmen und Initiativen des Reforrnbegleitprogramms erforderlich

sein wird, kann es gegebenenfalls noch zu Anderungen kommen'

Die Entscheidungen zur Neuausrichtung der Bundeswehr werden uns allen viel ab-

verlangen. Gleichwohl ist es mir wichtig, Härten für den Einzelnen, wo dies rnöglich

ist, zu vermeiden. Daher ist es mir ein Anliegen, dass die persönliclren wünsche und
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Lebensumstände bei den Einzelpersonalentscheidungen soweit wie möglich Berück-

sichtigung finden.
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Bundesminister der Verteidigung

Neuausrichtung der Bundeswehr
- Reformbegleitprogramm -

l .  Ausgangslage

Die Personalstrukturreform der Bundeswehr zielt auf Einsatzausrichtung, Effizienz-

steigerung und Verschlankung. Daraus leiten sich die Ziele einer Verjüngung des
perlonalklorpers, der Professionalisierung und der Reduzierung von Personalumfän-
gen ab. Der personelle Anpassungsprozess kennzeichnet sich demnach durch den

Dreiklang von Aufbau, Umbau und Abbau.

Die Neuausrichtung verlangt von den Menschen in der Bundeswehr ein hohes Maß

an Flexibilität, Mobilitätsbereitschaft und Innovationskraft. Es kommt daher darauf an,

einen ganzheitlichen Rahmen zu schaffen, der einerseits strukturelle Anpassungen
des Personalkörpers ermöglicht, die die Bundeswehr zukunftsfähig machen, und der

andererseits den Menschen hilft, Belastungen abzufedern und gleichwohl ihre Le-

bensentwürfe zu realisieren. Strukturanpassung und Fürsorge stehen nicht im Wi-

derspruch, sondern bezeichnen die zwei zusammen gehörenden Seiten dieser Re-

form.
Die Reform wird durch folgende Eckwerte bestimmt:

- Die Bundeswehr wird in der neuen Zielstruktur bei einem Gesamtumfang der
Streitkräfte von bis zu 185.000 (einschließlich Reservistinnen und Reservis-
ten) bis zu 170.000 Berufs- und Zeitsoldatinnen und *soldaten (BS und SaZ)
und bis zu 15.000 Freiwillig wehrdienst Leistende umfassen.

- Der Umfang der Beamtinnen und Beamten sowie der Tarifbeschäftigten wird
auf 55.000 Haushaltsstellen begrenzt.

- lm 45. Finanzplan ist finanzplanerische Vorsorge für die Realisierung eines
Reformbegleitprog ramms getroffen.

ll. Zielsetzu ng des Reformbeg leitprogramms

Das Reformbegleitprogramm weist den Weg, die Reform mittels individueller Hilfen,

Angebote und kompensationen sozialverträglich zu gestalten und gleichzeitig eine

einiatzorientierte und schnelle Anpassung des PersonalkÖrpers zu erreichen.

Einsatzorientierte Personalanpassung meint dabei Umbau zu einem auftragsgerech-
ten und ausgewogenen Personalkörper sowie eine zwingend erforderliche. Verjün-
gung des peisonatfOrpers durch Abbau lebensälteren Personals zugunsten bedarfs-
gerechter Neueinstellungen.
Das Reformbegleitprogramm ist eine spezifische Antwort auf eine konkrete Heraus-

forderunq. Es ist daher grundsätzlich zeitlich befristet (bis Ende 2A17), keine Blau-
parse tUr Oie Lösung künftiger Herausforderungen und keine Hypothek für die Zu-

kunft.

lll. Die Menschen gewinnen: Reformgestaltende Hilfen und Initiativen

Bereits im Vorfeld der Neuausrichtung der Bundeswehr wurden vielfältige lnitiativen

ergriffen und in Teilen bereits umgesetzt, mit denen Verbesserungen für die Men-

schen in der Bundeswehr erzielt werden sollen. Das betrifft materielle Rahmenbedin-
gungen, aber auch flankierende Maßnahmen zur Flexibilisierung der Bedarfsde-
öfung, Die wesentl ichen Maßnahmen im Überblick:
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- Wahlrecht zwischen Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld - Als
Pilotprojekt in die Novellierung Bundesumzugskostenrecht aufgenommen.

- Einrichtung von insgesamt 300 Eltern-Kind-Arbeitszimmern an 17O
Standorten - lm Erlasswege zur schrittweisen Umsetzung angewiesen.

- Finanzielle Abgeltung für ärztliche Sonderdienste von Sanitätsoffizieren
in Bundeswehrkrankenhäusern - ln den Entwurf eines Fachkräftegewin-
n u ngsgesetzes, das zurzeit parla me ntarisch beraten wird, a ufge nom men.

- Stellenzulage für Luftfahrzeugführer von unbemannten Großluftfahrzeu-
gen - In den Entwurf eines Fachkräftegewinnungsgesetzes aufgenommen.

- Erhöhung der Erschwerniszulage für Minentaucher - Ressortabstimmung
zur Anderung der Erschwerniszulagenverordnung durch BMI vor dem Ab-
schluss.

- Prämien zur Personalgewinnung und Personalbindung von Mannschaf-
ten und Fachkräften - lm Wehnechtsänderungsgesetz 2011 zeitlich be-
grenzt für Mannschaften realisiert.

- Personalgewinnungszuschläge zur Gewinnung insbesondere von hoch-
qualifizierten Fachkräften - in den Entwud eines Fachkräftegewinnungsge-
setzes aufgenommen.

- Erhöhung der Höchstverpflichtungszeiten von 20 auf 25 Jahre und der
Höchstaltersgrenzen für die Einstellung von Soldatinnen und Soldaten -

Mit der 3. Anderung der Soldatenlaufbahnverordnung in Teilen umgesetzt,
bzw. in den Entwurf eines Fachkräftegewinnungsgesetzes aufgenommen.

- Flexibilisierung der Verpflichtungszeiten * lm Zuge der laufenden Entwick-
lung des neuen Personalstrukturmodells (PSM) für Soldatinnen und Soldaten
berücksichtigt.

Hieran schließt das Reformbegleitprogramm mit weiteren geplanten Maßnahmen für
die militärischen und zivilen AngehÖrigen der Bundeswehr an:

- Die Verbesserung der Kinderbetreuung durch
stützung der Familien bei besonderen Belastungen.

- Anheben der Vergütung für beeondere zeitliche Belastungen
tinnen und Soldaten für einen 24 Stunden Dienst von 35,79 Euro

bessere finanzielle Unter-

von Solda-
(brutto) auf

65,40 Euro (brutto).
- Die Optimierung der Wohnungsfürsorge durch ein Datenverarbeitungspro-

gramm, um bessere Unterstützung beiVersetzungen bieten zu können.
- Nutzung frei werdender Unterkunftsgebäude durch Pendlerinnen und

Pendler.
- Schaffen einer Rechtsgrundlage fürVerpflichtungsprämien

o Kurzfristige Fortschreibung der Gewährung von Prämien für: Erst- und Wei-
terverpflichtungen von Mannschaften.

o Ablösung dieser Prämienregelung durch eine allgemeine, alle Laufbahnen
u mfassende Regel u ng m it I n -Kraft*Treten des Reformbeg leitgesetzes.

Mit In-Kraft-Treten des Fachkräftegewinnungsgesetzes und der im Rahmen
eines Reformbegleitgesetzes angestrebten Prämienregelung sollen dann zwei
sich ergänzende besoldungsrechtliche Instrumente zur Verfügung stehen.

- Weiteräntwicklung der Berufsförderung mit linear ansteigendem Anspruch
auf Berufsförderung ab einer vierjährigen Verpflichtung als SaZ, Beginn der
Berufsförderung erst nach Beendigung der aktiven Dienstzeit, um durch gute
Qualifizierungsangebote Anreize für den Dienst in den Streitkräften zu schaf-



3

fen, die Verwendungsdauer auf Dienstposten zu verlängern, dadurch die Pro-
fessionalität zu erhÖhen und den Regenerationsbedarf abzusenken.

- Ein personalwerbliches Konzept, um die Bundeswehr umfassender und ef-
fektiver als bisher auch als zivilen Arbeitgeber in der Öffentlichkeit zu profilie-

ren.

lV. Schwerpunkte der Personalanpassung

Die Verkleinerung der Bundeswehr bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung, Professio-
nalisierung und Einsatzausrichtung macht eine konturverändernde Anpassung so-
wohl des militärischen als auch des zivilen Personalkörpers notwendig.

lm militärischen Bereich erfordert die einsatzorientierte Verjüngung des Personalkör-
pers vor allem den Abbau lebensälterer BS zugunsten von Neueinstellungen'

lm zivilen Bereich steht für den Bereich der Tarifbeschäftigten mit dem Tarituertrag
über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung
der Bundeswehr (TV UmBw) bereits ein probates Mittel zur Personalanpassung zur
Verfügung. Für Beamtinnen und Beamte ist ein vergleichbares lnstrument nicht ver-

fügbai. Där überhang wird sich voraussichtlich auf ca. 3.000 Beamtinnen und Beam-

te belaufen. Deren Ausgliederung wird zwingend mit Einstellungsmaßnahmen zu
kombinieren sein, um die Voraussetzung für einen langfristig ausgewogenen und
a ltersge recht stru ktu rierten Pe rsonalkö rper zu sch affen.

Sowohl für das militärische als auch das zivile Personal aber gilt, dass detaillierte
Angaben zu den personellen Überhängen erst mit Vorliegen eines neuen PSM (mil)

bzw. nach Abschluss der Feinausplanungen möglich sind.

Es ist unabdingbar, dass die Personalanpassung sowohl im militärischen als auch
zivilen Bereich zu einem ausgewogenen Personalkörper führt. Nur ein strukturierter
Personalkörper macht es möglich, berufliche Perspektiven und Aufstiegsmöglichkei-
ten in Aussicht stellen und verwirklichen zu können. Ein ausgeglichen strukturierter
Personalkörper ist somit der Kern der Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr.

V. Handlungsfelder / Instrumente der Personalanpassung

Absenkung der Personalergänzung

Für die notwendige Personalanpassung gilt der Grundsatz, zunächst vorhandene
Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Personalüberhang zu reduzieren-

Für den militärischen Bereich bedeutet dies zunächst, dass zeitlich befristet und mo-

derat die Zahl der Neueinstellungen sowie die Übernahmen in das Dienstverhältnis
eines BS abgesenkt werden. Des Weiteren sollen BS auch auf Dienstposten einge-

setä werden, die üblicherweise von SaZ besetzt werden. Durch diese Maßnahmen
soll der (für das Jahr 2017) prognostizierte Überhang von rund 9.200 BS um ein Drit-

tel auf rund 6.200 BS verringert werden.

lm zivilen Bereich ist die Personalregeneration seit Jahren reduziert, um die vorge-
gebenen Zielstrukturen, zuletzt,,Zielstruktur 201 0", einnehmen zu können.

Weiterbeschäftigung

Die Fürsorgepflicht und das Gebot wirtschaftlichen Handelns gebieten es darüber

hinaus, vorrangig eine Weiterbeschäftigung des Personals anzustreben, das keine
Aufgabe mehr in-den neuen Strukturen hat. Möglichkeiten des Binnenarbeitsmarktes
der-Bundeswehr sind ebenso zu nutzen wie Beschäftigungsmöglichkeiten bei ande-
ren Ressorts, anderen öffentlichen Arbeitgebern oder auf dem privaten Arbeitsmarkt'
Um einen Berufswechsel zu erleichtern, sollen verschiedene zielgerichtete Anreize
geboten werden. Hierzu zählen:

I.
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- die Gewährung von Personalkostenzuschüssen für aufnahmebereite Arbeif

geber,
- die Gewährung einer Einmalzahlung an BS und Beamte zum Ausgleich von

Einkommenseinbußen bei anderen öffentlichen Arbeitgebern,
- Qualifizierungsmaßnahmen und Betriebspraktika,
- eine 6-monatige Rückkehrgarantie für wechselbereites Personal,
- der Aufbau einer Vermittlungsstelle,
- die lntensivierung der Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit,
- die Anhebung der,,Hinzuverdienstgrenzen".

Erst wenn keine beruflichen Perspektiven in Aussicht gestellt werden können, kom-
men Maßnahmen der Personalausgliederung in Betracht.

ln der Erkenntnis, dass mit zunehmendem Lebensalter die Frage der versorgungs-
rechtlichen Absicherung an Bedeutung gewinnt, wird im militärischen Bereich das
Altersband ged rittelt:

Altersband l: Dienstzeitverkünzung und Umwandlung des Dienstverhältnisses

{Saz/BS}
Regelmäßig verfügen junge SaZ und BS (bis 40. Lebensjahr) über eine fundierte
nusUitOung, mit der sie auch auf dem zivilen Arbeitsmarkt bestehen können. Um bei
den SaZ äie Bereitschaft zu einer Dienstzeitverkürzung zu erhöhen, soll ihnen der
m1 der ursprünglichen Verpflichtungszeit korrespondierende Anspruch auf Berufsför-
derung gewährt werden.
Den BS steht nach Umwandlung des Dienstverhältnisses per Gesetz die gesamte

Leistungspalette des Soldatenversorgungsgesetzes im Hinblick auf BerufsfÖrderung
und Dienstzeitversorgung auf Zeit zur Verfügung. Als zusätzlicher und befristeter An-
reiz soll den BS, die durch die Umwandlung des Diensfuerhältnisses eine gesicherte

Lebensstellung aufgeben, eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 5.000 Euro
pro geleistetem Dienstjahr (für max. 20 Dienstjahre) gewährt werden.

Altersband ll (40. bis 50. Lebensjahr): ,,BS flex"

Für die Dauer der Strukturreform sollen BS mit mehr als 20 Dienstjahren zwischen
dem 40. und 50. Lebensjahr auf Antrag und mit Zustimmung des Dienstherrn vorzei-

tig in den Ruhestand versetzt werden. Die Bereitschaft, vorzeitig aus dem aktiven
Dienst auszuscheiden, soll durch die Gewährung einer mit Ausscheiden einsetzen-
den dauerhaften Zahlung einer Pension in Höhe der bis dahin jeweils erdienten An-
sprüche und eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 5.000 Euro für jedes Jahr,
das die Soldatin oder der Soldat vor der für sie oder ihn geltenden besonderen Al-

tersgrenze ausscheidet, erhöht werden.

Altersband lll (50. Lebensjahr und älter): Versorgungserhaltende Ausgliede-
rung
BS, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, sollen mit ihrer Zustimmung unter Ge-

währung der Versorgung, die sie bei einem regulären Ausscheiden nach der für sie
geltendän Altersgrenze erhalten hätten, vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden.

Beamtinnen und Beamte,
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, sollen für die Dauer der Strukturreform auf
Antrag und mit Zustimmung des Dienstherrn vorzeitig in den Ruhestand versetzt wer-



den können. Diese Personengruppe soll
Verbleiben im Dienst bis zur gesetzlichen

r-*^**
i
t*^--^-
l

f

die Versorgung erhalten, die ihr bei einem
Altersgrenze zugestanden hätte.
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Vl. Haushalbrelevanz / Finanzplanerische Vorsorge

Der schnelle und sozialverträgliche Um- und Abbau des PersonalkÖrpers ist ohne
den Einsatz zusätzlicher Haushaltsmittel nicht möglich. lm Einzelplan 14 zum Haus-
halt 2012145. Finanzplan sind im Regierungsentwurf unter Titel 1403 | 459 09 Ver-
mischte Personalausgaben Mittel eingestellt worden, die zur Unterstützung der
Strukturreform der Bundeswehr genutzt werden können.

Der Mittelansatz (in Mio Euro) im Finanzplanzeitraum beziffert sich wie folgt:

Die Mittelfreigabe ist an die Bedingung der Vorlage eines die Mittel begründenden
Gesamtkonzeptes eines Bu ndeswehrreformbegleitprogramms gebunden.

Die planerische Ausgabenentwicklung für reformgestaltende Hilfen und Initiativen
sowie Instrumente zur Personalanpassung ist in der Anlage dargestellt und auf der
Zeitachse im Lichte der Wirksamkeit der initiierten Maßnahmen zu überprüfen.

Vll. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

Die Realisierung zahlreicher Maßnahmen bedingt einen umfangreichen gesetzgebe-
rischen Handlungsbedarf, der vor allem status-, besoldungs- und versorgungsrechtli-
che Aspekte umfasst. Die erforderlichen lnitiativen sollen in einem Reformbegleitge-
setz in Form eines Artikelgesetzes gebündelt werden.



Anlagc

l'lanerische Ausgabenentwicklung dcs ncuen Titels'159 09 im Kapitel l4 0-l

int  Zei l raum 2012 bis 2015

Plancrischc ;\usgaben fiir Reformgestaltende Hilfen und Initiativcn
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Planerischc Ausgaben für lnstrumente zur Pcrsonalanpassung (in Mio [:uro)

Planerische Abbauschritte für die Jahre 2012 bis 2015

2012

500

300

2014

{ .100
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daraus ergibt sich folgender planerischer Bedarf an Haushaltsmitteln

57.2 99,8 174,7 239.9

l:ntrvicklung clc'r planerischen Ausgaben lür Refomrgestaltende I-lilfen und lnitiativen sorvie

lnstrunrente zur Persoualanpassung (in Mio l:uro)

20'12 2013 2014 2015

Reform gestaltende tvlaßnahmen 141,8 140,6 137,6 128 0

Instrumente PersonalanPass ung 57,2 174,7 ,?q  q

v 199,0 2N,4 312,3 367,9



;-

! D ( o
A A

F n

: a  a 3
5 c) f co
: 6 t N -

E * E g F g F
- . ! l . b = < o l . Y . ö X

ü  g f ; e ä 5 E ü
- t  N Y  C  C i  ( / )  =c . s ä 9 6 , 5 b ö
s I - F m ü o - ) <
l l .  .  t .

o
E')
g

lf)

( 3 4
t O(o

(o
(n ro

|r)

c ) ( 3
tf)

Lr) rf)
N . f

n
t l
t t
t t

t l
t l
l t
t € l
l c l
t ( ! l
t.cr I
t e l
t 6 , l

l < l
t U ' l
l a r l
l E l
t ( ! l

t ä l
l ? l
l J l

l*i
t l
t l
I I
LJ

{t,
{.
I

o
$
$
a.
r
{u
(g
?

o
a
l-

o
TL
q)

tar,

l-

o
E
L

{r,

th
a

w :
= d

. l 9  Q >
I  h i lL  X >
0 )  * a =
Ä  q { c

J *

,/ CD
/ g

. / 3/ N

9 F ;s u s
* t e

L.

N
:=
E
tDg
5
CD

l.h
t(U

(t
oq,
.o
L
o

{J'6

3

'.rt
E 8
g *
f!

rä?

=
E
o 3
J l o
t t o

q ) ( )

o i'  o -o )
^ t h C

ö 5 :
h \  d ,

E -  o ' ! c
n ö €
) z ( D t

N  b € ö
| !  > U r O
Ul .


